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Stellungnahme
NATIONALPARK OSTSEE IM SCHLESWIG-HOLSTEINISCHEN KÜSTENMEER

Stellungnahme des Kreuzer Yacht Club 
Deutschland (KYCD) zum erwogenen 
Nationalpark Ostsee im schleswig-

holsteinischen Küstenmeer

1.)  Der KYCD begrüßt und unterstützt die 
Absicht des schleswig-holsteinischen 
Ministeriums für Energiewende, Klima-
schutz, Umwelt und Natur (MEKUN), 
Maßnahmen zur Verbesserung des Zu-
stands der Ostsee zu ergreifen.

2.)  Die Ostsee hat einen schlechten Zu-
stand, der nicht auf das schleswig- 
holsteinische Küstenmeer begrenzt  
ist. Ihr schlechter Zustand wird in gro-
ßem Umfang von anthropogen ver-
ursachten Belastungen verursacht. 
Auch wenn das Land Schleswig-Hol-
stein nur in beschränktem Umfang  
zur Verbesserung der Gesamtsituation 
beitragen kann, halten wir es für wich-
tig, dass das Mögliche unternommen 
wird.

3.)  Wichtige Faktoren, die im schleswig-
holsteinischen Küstenmeer mit negati-
ven Wirkungen zum Tragen kommen, sind:

  • Munition und Kampfstoffe, deren Räumung vom Meeresgrund 
überall ohne Aufschub erforderlich ist.

  • Einträge von Düngemitteln, durch welche die Eutrophierung 
 gefördert wird, sowie anderer landwirtschaftlicher Schadstoffe 
wie Pestizide, die die chemische Qualität des Wassers verschlech-
tern und eine ökotoxikologische Systemwirkung haben. Maßnah-
men für die Verringerung solcher Einträge können nur landseitig 
erfolgen. Hinsichtlich der Landwirtschaft ist aber nicht das  
MEKUN federführend, sondern das Ministerium für Landwirt-
schaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz. Die Ein-
träge erfolgen außerdem zu einem großen Teil außerhalb der 
deutschen Gewässer.

  • Erwerbsfischerei mit Methoden, die für Meeressäugetiere und 
bestimmte Vogelarten gefährlich sind (Stellnetze).

  • Erwerbsfischerei in einem Umfang, der die Erholung der Fisch-
bestände verhindert. Erforderliche Maßnahmen zur Steuerung 
wie die Herabsetzung der Fangquoten liegen nicht in der Kompe-
tenz des Landes.

  • Sportfischerei mit technischen Hilfsmitteln zur Ortung von Fi-
schen, durch die die Fangeffektivität gesteigert wird.

  • Sportfischerei in einem Umfang, der die Erholung der Fischbe-
stände verhindert.

  • Handelsschifffahrt, die wegen der hohen Verkehrsdichte im Um-
feld der Schifffahrtswege hohe Geräuschemissionen verursacht. 

Maßnahmen zur Steuerung liegen nicht in der Kompetenz des 
Landes.

  • Sportschifffahrt, die mit bestimmten motorisierten Bootstypen 
(Speedboote, RIB) regional hohe Geräuschemissionen verur-
sacht.

  • Funsportarten wie Surfen oder Kiten, die lokal zu bestimm- 
ten Zeiten strandnah zu Störungen brütender oder rastender 
 Vögel führen. Seit 2016 besteht diesbezüglich mit der „Verord- 
nung über das Befahren von Bundeswasserstraßen in bestimm- 
ten schleswig-holsteinischen Naturschutzgebieten im Bereich  
der Ostsee“ (Ostsee-Schleswig-Holstein-Naturschutzgebiets-
befahrensverordnung – OstseeSHNSGBefV) eine Handlungs-
grundlage.

  • Die feste Fehmarn-Belt-Querung, die unmittelbar durch den Tun-
nelbau und auch langfristig durch umfangreiche Materialumlage-
rungen ökologisch hochwertige Lebensräume stört und beein-
trächtigt. Verschlechterungen des Zustands erfolgten hier mit Bil-
ligung der schleswig-holsteinischen Landesregierung.

  • Die Zunahme von Müll, darunter auch Mikroplastik und Nano-
partikel in großen Teilen der Ostsee.

4.)  Der Nationalpark Ostsee würde durch ein schleswig-holstei-
nisches Landesgesetz im Benehmen mit dem Bundesministe- 
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und  
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur  

Weil es bei einigen Rettungswesten der Marke PLASTIMO, die 
mit dem hydrostatischen Hammar MA1-Aufblassystem und 
einer ISI-CO2-Flasche ausgestattet sind, zu einer längeren Aus-

lösezeit kommen kann als vorgegeben, hat der Hersteller nach 2022 
erneut im Juni 2023 einen Produktrückruf ausgesprochen.

Die Liste der betroffenen PLASTIMO-Rettungswesten, die jeweiligen 
Teilenummern und wie der Austausch der fehlerhaften Komponenten 
erfolgt, wenn eine eigene Rettungsweste betroffen ist, hat PLASTIMO 
detailliert im Internet dargestellt unter https://www.plastimo-pro.
com. Auf den Internetseiten des Fachverband Seenot-Rettungsmittel 
e.V. (https://fsr.de.com) ist ebenfalls ein Hinweis veröffentlicht.

Sicherheitswarnung und 
Produktrückruf

PLASTIMO

Werden Sie Mitglied: Einen Mitgliedsantrag finden Sie unter www.kycd.de

Auszüge aus dem Leistungskatalog  
des KYCD: Club-Magazin viermal im  
Jahr mit nautischen Informationen,  
aktuellen Nachrichten und Clubinformat-  
ionen; Infoschriften und Broschüren  
zu nautischen Themen, Seminarreisen, 
Praxistrainings und Lehrgänge, Törn-  
und Revierberatung. 

Besuchen Sie uns im Internet:  
www.kycd.de
Hier finden Sie zahlreiche Informationen:
aktuelle Club-Nachrichten, News aus  
der Branche, Downloads der KYCD- 
Broschüren und Druckschriften; Seminar- 
übersicht mit Terminen und Anmelde-
formularen.

Kreuzer Yacht Club Deutschland e. V.,
Neumühlen 21, 22763 Hamburg, 
Tel. 040- 741 341 00, E-Mail: info@kycd.
de, Internet: www.kycd.de
Besuche in der Geschäftsstelle nach  
Absprache. Von Montag bis  
Donnerstag ist sie telefonisch von 10 bis 
13 Uhr zu erreichen.

Veranstaltungen
20. und 21. Oktober 2023 
KYCD – Sicherheitstraining: Den Seenotfall erleben und trai-
nieren ohne in Gefahr zu geraten. Zwei Tage Theorie und Pra-
xis im Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine in 
Neustadt/ Holstein. Der Lehrgang ist World Sailing lizensiert.

28. und 29. Oktober 2023 
KYCD – Onlineseminar: Segeln im Gezeitenstrom. Entspannte 
Törns und sicheres Segeln in Tidengewässern.

04. November 2023 
KYCD – Mitgliederversammlung in Hamburg.

17. November 2023 
KYCD – Praxisseminar Bootsmotoren in Hamburg: Funktion – 
Wartung – Reparatur.

Die Seminare, Trainings und Workshops werden nicht aus-
schließ lich für KYCD-Mitglieder durchgeführt, segeln-Leser und 
Gäste sind willkommen. Die jeweiligen Detailinformationen und 
Anmeldeunterlagen können in der Geschäftsstelle angefordert 
werden und stehen auf www.kycd.de zum Download bereit.

Übersicht über die Gebiete, die laut dem schleswig-holsteinischen Ministerium für 
Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur für einen Nationalpark Ostsee potenziell 
geeignet bzw. nach aktuellem Stand vorgesehen sind (Potentialkulisse)

(§ 22 Abs. 5 BNatSchG) eingerichtet werden. „Nationalpark“ ist 
ein bestimmter Rechtsbegriff. Gemäß § 24 Abs. 1 BNatSchG 
handelt es sich um „einheitlich zu schützende Gebiete, die 
groß räumig, weitgehend unzerschnitten und von besonderer  
Eigenart sind, in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die 
Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets erfüllen und sich  
in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Men-
schen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder 
geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder in einen 
Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst unge-
störten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik 
gewährleistet.“

Der KYCD ist davon überzeugt, dass die im schleswig-holstei-
nischen Küstenmeer wirksamen Belastungen derart sind, dass 
hier kein Gebiet – auch nicht perspektivisch – sich selbst über-
lassen werden kann. Ungestörte Naturvorgänge in ihrer natür-
lichen Dynamik sind auf Grund wesentlicher, von außen einwir-
kender Umweltfaktoren durch Gebietsschutz nicht zu erwar-
ten. Wirksame Maßnahmen können nicht geographisch auf die 
in der Potentialkulisse für einen Nationalpark Ostsee bezeich-
neten Gebiete beschränkt werden. 

5.)  Statt eines Konzeptes, das auf dem Gebietsschutz basiert, hal-
ten wir Maßnahmen für erforderlich, die an den Ursachen an-
setzen. Der KYCD ist der Auffassung, dass für eine Verbesserung 
des Zustands der Ostsee dauerhaft gezielt wirkende menschli-
che Eingriffe erforderlich sind, die korrigierend an den Ursa-
chen ansetzen. Hierfür gibt es bereits ein Instrumentarium teil-
weise verzahnter Rechtsgrundlagen, das für solche Maßnah-
men konsequenter angewandt werden sollte als es bislang der 
Fall ist. Zu ihm zählen wir besonders die Meeresstrategie-Rah-
menrichtlinie (MSRL), die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-
RL), die EG-Vogelschutzrichtlinie (VSch-RL) und die Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL).

6.)  Der KYCD regt an, gemeinsam mit Nutzern des schleswig-hol-
steinischen Küstenmeeres einen kontinuierlichen Kommunika-
tionsprozess zu initiieren, in dem konkrete Schutz- und Ent-
wicklungsziele definiert werden, welche die Möglichkeiten der 
Nutzer einbeziehen, zu einem sozial- und ökologisch verträgli-
chen Gebrauch der Gewässer aktiv beizutragen.

Hamburg, im Juli 2023


